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1. Änderungssatzung zur Satzung 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 

Auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 2 und 7 Abs. 2 des Sächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der jeweils aktuellen Fassung  hat der Stadtrat 

Herrnhut am 09.04.2015 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer 

Hundesteuer beschlossen: 

 

 
Artikel 1 

 

§ 7 – Steuerbefreiungen -  wird wie folgt neu gefasst und ergänzt: 

 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von:  

1. Blindenführhunden;  

2. Hunden, die ausschließlich zum Schutze und der Hilfe blinder, tauber oder hilfsbedürftiger 

Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts dienen;  

3. Diensthunden, deren Unterhalt überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten wird;  

4. Hunden von Forstbediensteten und von bestätigten Jagdaufsehern, soweit diese Hunde für 

den Forst- oder Jagdschutz erforderlich sind;  

5. Hunden, die zu wissenschaftlichen Zwecken in Instituten oder Laboratorien gehalten 

werden. Die Steuerbefreiung wird auch Personen gewährt, denen die Erlaubnis zur Vornahme 

wissenschaftlicher Versuche an lebenden Tieren erteilt ist.  

6. Hunden, die innerhalb von 12 Monaten vor dem im § 10 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt die 

Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben und für 

den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen;  

7. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen u.ä. Einrichtungen 

untergebracht sind;  

8. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl;  

9. Hunden, die zur Bewachung von einzeln stehenden, entlegenen, bewohnten Gebäuden 

außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gehalten werden, wenn dies nach der 

Lage der örtlichen Verhältnisse erforderlich ist.  

 

(2) Von der Steuerbefreiung ausgenommen sind gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 3. 

 
 

Artikel 2 
 

 

§ 8 – Steuerermäßigungen – wird wie folgt ergänzt:  

 

(4) Von der Steuerermäßigung ausgenommen sind gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 3. 

 

 

 

 



 2 

Artikel 3 

 

§ 10 - Verfahren bei Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen - Abs. 2 wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

 (2) Eine Steuervergünstigung wird nur auf Antrag und frühestens ab dem Ersten des Monats 

gewährt, in dem der Antrag gestellt wird. Die Steuervergünstigung endet mit Wegfall der 

Voraussetzungen. 

 

 

Artikel 4 

 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Herrnhut, den  10.04.2015 

 

 

 

 

Riecke 

Bürgermeister      (Siegel) 

 

 

 

H e i l u n g s h i n w e i  s 

 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1, in Verbindung mit Abs. 5 SächsGemO gelten Satzungen und andere 

ortsrechtliche Vorschriften, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 

an gültig zustande gekommen. 

 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung oder des anderen Ortsrechts nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung oder des anderen Ortsrechts verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 

widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden sind. 

 

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 

geltend machen. 

 

Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.     

 


